
Mühlberg VA-Nr.  602346001 
  
 
11.11.2023 LP,WB 
 

Veranstalter : RSG Th.Burgenl.Mühlberg e.V  
Nennungsschluss: 01.11.2023  
 
Nennungen an: 
Frau 
Nicole Reichardt 
Gothaer Str. 11 
99869 Drei Gleichen OTMühlberg 
Tel.:0179-4786475 
eMail: nicolereichardt82@yahoo.com 
  
 
Richter: 
Wolfgang Meier, Torsten Hülfenhaus, Erlfried Hennig 
 
LK-Beauftragter: Wolfgang Meier 
 
Parcourschef: Wieland Ballenberger 
  
Vorläufige ZE 
Sa.vorm.: 1,2,3;nachm.: 4,5,6,7 
 
 
Besondere Bestimmungen 
- Es gelten die allgemeinen und besonderen Bestimmungen der LKT 2023 sowie die LPO 2018 
- Dem Nenngeld ist 1,00 Euro LK-Abgabe zuzufügen. 
- Meldeschluss ist 90 Minuten vor Beginn der Prüfung. 
- Der Veranstalter behält sich das Recht vor, 
 - einzelne Prüfungen ausfallen zu lassen 
 - Prüfungen auf einen anderen Tag zu verlegen 
 - das Turnier unter besonderen Umständen ausfallen zu lassen. 
- Proteste müssen spätestens 30 Minuten nach Beendigung der Prüfung beim Veranstalter unter 

Hinterlegung einer Kaution von 50,-€ schriftlich eingereicht werden. Der Betrag fällt bei Ablehnung 
des Protestes dem Veranstalter zu. 

- Hunde sind auf dem gesamten Gelände an der Leine zu führen. Bei Zuwiderhandlungen haftet der 
Hundebesitzer dem Veranstalter für evtl. entstandene Schäden und Kosten. 

- Nachträge für Startplätze, Reiter und Pferde werden entsprechend der Gebührenordnung der FN 
berechnet 

- Der Veranstalter haftet nicht für Unfälle von Reitern, Pferden oder Zuschauern, für Diebstahl, sowie 
Sachschäden, die aus der Haltung eines Pferdes entstehen. Die Teilnahme, der Besuch oder die 
Benutzung der Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Alle Besitzer und TN sind persönlich 
haftbar für Schäden gegenüber Dritten, die durch sie selbst, ihre Angestellten, ihre Beauftragten 
oder ihre Pferde verursacht werden. 

 
Teilnahmeberechtigung: 
Stammmitglieder des LV Thüringen, Sachsen und geladene Gäste 
 
Platzverhältnisse: 
Halle: 25x52m  
Abreitehalle: 20x40m und Außenplatz 
 
1. Stilspring-WB - mit Erlaubter Zeit (EZ) (E + ) 
Pferde: 4j.+ält.  
Teiln.:Alle Alterskl., Jahrg.15+ält. ,  LK 6,7,0  
Ausr. WB 265 Richtv: WB 265   
Einsatz: 8,00 €; VN: 10; ; SF: U 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
2. Springpferdeprüfung Kl.A* (E + 150,00 €, ZP) 
Pferde: 4-6 jähr.gem.LPO  



Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 2,3,4,5,6  
Ausr. 70 Richtv: 363,1a   
Einsatz: 10,50 €; VN: 15; ; SF: G 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
3. Stilspringprüfung Kl.A* (E + 150,00 €, ZP) 
 Es erfolgt eine Auszahlung von 50% der Gewinngelder (§25, 3 LPO) 
Pferde: 4j.+ält.  
Teiln.:Jun./J.R., Jahrg.02+jün. ,  LK 3-6  
Ausr. 70 Richtv: 520,3a   
Einsatz: 10,50 €; VN: 15; ; SF: Q 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
4. Stilspringprüfung Kl.A* (E + 150,00 €, ZP) 
 Es erfolgt eine Auszahlung von 50% der Gewinngelder (§25, 3 LPO) 
Pferde: 4j.+ält.  
Teiln.:Reiter, Jahrg.01+ält. ,  LK 3-6  
Ausr. 70 Richtv: 520,3a   
Einsatz: 10,50 €; VN: 15; ; SF: C 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
5. Springprüfung Kl. A** (E + 150,00 €, ZP) 
 Es erfolgt eine Auszahlung von 50% der Gewinngelder (§25, 3 LPO) 
Pferde: 5j.+ält.  
Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 3,4,5,6  
Ausr. 70 Richtv: 501,A.1   
Einsatz: 10,50 €; VN: 15; ; SF: M 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
6. Springpferdeprüfung Kl.A** (E + 150,00 €, ZP) 
Pferde: 4-6 jähr.gem.LPO  
Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 1-6  
Ausr. 70 Richtv: 363,1a   
Einsatz: 10,50 €; VN: 15; ; SF: W 
Einsatz fällig bei: Nennung 
 
7. Springprüfung Kl.L (E + 200,00 €, ZP) 
Pferde: 6j.+ält.  
Teiln.:Alle Alterskl.,  LK 2,3,4,5  
Ausr. 70 Richtv: 501,A.1   
Einsatz: 12,00 €; VN: 15; ; SF: I 
Einsatz fällig bei: Nennung 
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